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Das ist das Ergebnis
(Zusammenstoß eines einfahrenden Gütereilzuges mit stehendem Gütereilzug im Bf P. am 14. No
vember 1967, Tod eines Tfz-Führers, Verletzung eines Zugführers, Unterbrechung des durchge
henden Verkehres auf der zweigleisigen Hauptbahn von 4.15 Uhr bis 15.58 Uhr, Umleitung

zahlreicher Züge, Einrichtung eines Schienenersatzverkehres,

Schaden: Zirka 5 8,5 Millionen)

des unverständlichen Versagens eines FdI
eines Stellwerkswäriers!

Nach der um 3.59 Uhr erfolgten Ausfahrt
eines Bezirksgüterzuges aus dem Bf P. hatte ‘der
Fdl im Befehlsst‘ellwerk 2 (deutsche Bauart) für
einen nachfolgenden Gütereilzug die Einfahrt

nach Gleis 1 und nach Einlangen der Rück
blockung (für den Bezirksgüterzug) auch die
Ausfahrt freigegeben; zu diesem Zeitpunkt war
der Gütereilzug bereits an dem am Standort des
Einfahrsignals angebrachten, in Stellung „Vor
sicht“ befindlichen Ausfahrvorsignal vorbeige
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fahren und vom Tfz-Führer, der das Ausfahr
signal wegen dichten Nebels nicht wahrnehmen
konnte, eine Betriehsbremsung eingeleitet worden;
Infolge Verbremsens kam der Zug mit der
Zugspitze 450 m vor dem Befehlsstellwerk 2
und der Zugschluß zwischen der getrennt von
einander liegcnden Signal- und Fahrstraßenzug
schlußstelle (20—30 m vom Stellwerk 1 ent
fernt) zum Stillstand.

Nachdem der Wärter im Stellwerk 1 die
Rückblockung für den Gütereilzug abgegeben
und das Befehlsempfangsfeld wieder geblockt
hatte, löste der Fdl kurz darauf — in der An
nahme, die Einfahrt noch nicht freigegeben zu
haben — die Fahrstraße für den nicht grenzfrei
stehenden Zug mittels des Schlüsselschalters auf
und gab die Einfahrt nach Gleis 1 neuerlich
frei.

Dieser Auftrag wurde vom Stellwerkswärter
ohne Durchführung einer Fahrstraßenprüfun g

veranlaßte ihn, sich über die Bestimmungen des
Punktes 229, 2. Absatz, der DV V 3 hinweg
zusetzen.

Ohne sich beim Stellwerkswärter über den
Verbleib des Zuges zu erkundigen, löste er die
für den ersten Gütereilzug gesicherte Fahr-
straße mittels des Schlüsselschalters auf, wie
wohl der Zug die Fahrstraßenzugschlufls teIle
noch nicht mit Zugschlußsignal überfahren hatte.
Eine einzige Rückfrage beim Stellwerkswärter
hätte genügt, den Sachverhalt festzustellen und
den schweren Unfall zu verhüten!

Der Fdl verstieß durch seine Handlungs
weise vornehmlich gegen die Bestimmungen des
Punktes 236 der DV V 3.

Der Ste]lwerkswärter hatte sich noch vor
der nicht grenzfrei erfolgten Einfahrt des Güter-
eilzuges auf das WC begehen. Dadurch hörte er
nicht das Geräusch heim Entbloek‘en des Fahr
straßenfestlegefeldes. Als er gleich darauf zu-

rr

befolgt, so daß es kurz darauf zur Einfahrt des
im Raumabstand nachfolgenden, zweiten Güter-
eilzuges und zum Zusammenstoß kam, wobei die
Auffahrgeschwindigkeit etwa 70 km,‘h betrug!

Wenn auch bereits in der vorangegangenen
Schilderung des Unfallherganges die Fehler des
Fdl und Stellwerkswärters angeführt wurden, so
sollen hier noch einige diesbezügliche Einzel
heiten herausgegriffen werden:

Der Fdl im Befehlsstellwerk war der An
sicht, entweder das Einfahrsignal für den ersten
Gütereilzug überhaupt nicht freigegeben zu
haben oder, daß dieses vom Stellwerkswärtet
vorzeitig auf „Halt“ gestellt worden sei. Dies

rk. *.

rückkam, war bereits die neuerliche Freigabe
erfolgt. Wiewohl somit zwischen der Einfahrt des
ersten Gütereilzuges und der neuerlichen Frei
gabe nur eine ganz kurze Zeitspanne ver
strichen war, fiel dies dem Bediensteten nicht
auf. Trotz dichtem Nebel unterließ der Bedien
stete die Fahrstraßenprüfung und trug damit
zum Zustandekommen des Zusammenstoßes hei.

Da dec ersteingefahrene Gütereilzug ein un
beleuchtetes Zugschlußsignai hatte, wäre der
Stellwerkswärter verpflichtet gewesen, dies dem
Fdl zu melden. Auch das hätte zur Vermeidung
des Unfalles beigetragen. Der Stellwerkswärter
verstieß daher gegen die Bestimmungen der
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Punkte 261, 264 und 313 der DV V 3 sowie
der Bf-DO.

Wenn hier auch nur die gröbsten Fehler
der beiden Schuldtragenden geschildert wurden,
so kommt doch klar zum Ausdruck, daß die
l)ienstleistung der beiden Bediensteten äußerst

nachlässig war und iht‘ Verhalten als grobfahr
lässig zu bezeichnen ist.

Abschließend sei noch erwähnt, daß beide
Bedienstete ihren Dienst nach der vorgeschriebe
nen Ruhezeit und nach ihren Aussagen ausge
ruht angetreten haben und es sich um normale
Dienstschichten im Rahmen des Dienstplanes ge
handelt hatte.

Wie bereits eingangs erwähnt, mußte bis
zur Wiederaufnahme des durchgehenden Verkeh
res Schienenersatzverkehr eingeführt werden.
Daß dieser trotz auftretender Schwierigkeiten
zur Zufriedenheit der meisten Fahrgäste abge
wickelt werden konnte, beweist nachstehendes,
der GD zugegangenes Schreiben:

Ich möchte auf diesem Wege noch
aufrichtigen Dank sagen für das überaus höfliche
und hilfsbereite Benehmen der Bediensteten im
Bf L.

ch war zur Kur in Bad (lastein und fuhr
am 14. November mit dem Arlberg-Expreß, der
um 19.50 Uhr in Wien ankommen sollte. Alle
Fahrgäste mußten in L. in Autobusse umsteigen,
wobei wir jedoch bis zur Ankunft der Auto
busse im Zug verbleiben konnten. Der Fdl des
Bf L. beruhigte die Fahrgäste, die sehr aufge
regt waren, sehr höflich. Das Zugbegleitperso
nal sowie der Fahrer des Autobusses gaben den
Fahrgästen in höflichster Weise auf ihre Fragen
Antwort, obwohl sie das Personal mit Vorwürfen
überschütteten. Die Schaffner waren auch sehr
hilfsbereit und halfen heim Umsteigen mit dem
Gepäck, soweit es möglich war

Hochachtungsvol 1 A. T., Wien.“

Am 7. November um 3.35 Uhr entcollte im
Bf A. in einem Gefälle von 2,5 JO() ein noch teil-

2. Entrollcn eines Talbotwagens

weise beladener Talhotwagen auf die Strecke.
Der Wagen entgleiste 6,3 km vom Bf A. entfernt
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in einem Gefälle von 25 0/00 infolge der erreichten
hohen Geschwindigkeit, stürzte um und kippte
über eine 5 m hohe Böschung. Eine Gefährdung
von Zügen oder Personen war glücklicherweise
nicht gegeben!

Zum Unfall kam es während Instand
setzungsarbeiten an einer EK im Bf A., in dem
für die erforderliche Schottereinbringung ein
Talbotwagen gestellt war. Zu seiner Beförderung
an die Baustelle stand jedoch nur ein Motorbahn
wagen zur Verfügung, der keine für Regelfahr
zeuge vorgeschriebenen Zug- und Stoßvorrich
tungen besaß. Dennoch ließ es der Fdl zu, daß
der beladene Talbotwagen (29 t Gesamtgewicht,
ohne Handbremse) mit dem Kl mittels Steif-
kupplung verbunden wurde und der Kl nicht
am tiefsten Punkt gereiht war; auch der Bahn-

3. Sehienenbruch — hohe Betriebsgefahr!

Der Tfz-Führer eines Expreßzuges meldete
dem Fdl eines Unterwegsbf einer eingleisigen
Hauptbahn, daß er in einem bestimmten km
einen starken Stoß verspürt habe. Der Fdl
schloß auf einen Schienenbruch und beauftragte
die Zugmannschaft des nächsten in der Gegen
richtung fahrenden Zuges mittels Befehles, die
Gleisstelle mit höchstens 10 km/h zu befahren.

Der Tfz-Führer dieses Zuges verspürte eben
falls einen Stoß, hielt an und besichtigte gemein
sam mit dem Zugführer den Schienenhruct.
Beide Bedienstete waren der Ansicht, daß das
Gleis trotz des Schienenbruches befahrbar sei.
Sie verständigten hievon den Fdl, der hierauf
weitere Zugfahrten zuließ.

Unterdessen traf der Gleismeister an der
schadhaften Gleisstelle ein und stellte deren ln
befahrbarkeit fest!

Das Gleis wurde hierauf sofort gesperrt und
der Schienenbruch heseitigt.

In einem anderen Fall wurde dem Fdl eines
Bf einer zweigleisigen llaupthahn vom Lokomo
tivfühVtt eines Güterzuges ein vermutlicher
Schienenbruch gemeldet. Trotz dieser Meldung

meister und der Kl-Führer erhoben keinen Bin-
wand.

Nach teilweiser Entladung des Schotters an
der Baustelle riß beim Weiterschiehen des Talhot
wagens infolge zu heftiger Abbremsung die Steif-
kuppel und wurde der aufgelegte Unterlagskril
vom entrollenden Wagen abgeworfen. Versuche,
das Fahrzeug mittels Hemmschuhes aufzuhalten,
mißlangen. Der Unfall war demnach nicht mehr
abzuwenden. Welche Folgen er nach sich gezogen
hätte, wenn der entrollte Wagen in verbautgs
Gebiet gestürzt wäre, ist für jedermann er
kennbar!

Es lagen somit Verstöße gegen die Bestim
mungen der DV V 3, Punkte 532 und 555, der
ZSV 4 und DV A 40, Heft 2, Punkte 2.1.1.1 und
2.1.1.2 sowie Heft 6, Punkte 6.2.1.1 und 6.2.2.1
vor.

ließ der Fdl auch einen nachfolgenden G[iterzug
die schadhafte Gleisstelle befahren! Der Zug-
führer dieses Zuges schilderte in seiner Ein
vernahme, daß der hefahrene Schienenbruch
wegen seiner Größe eine enorme Betriebsgefahr
bildete, weshalb er den Fdl aufforderte, das Gleis
nicht mehr befahren zu lassen.

Der Fdl sperrte zwar hieraul das Strecken
gleis, ließ aber nach Vereinbarung mit der Zug-
überwachung und dem Nachharbf einen Zug der
Gegenrichtung in das gesperrte Gleis einfahren,
wobei er jedoch das Anhalten vor dem Schienen-
bruch vorgeschrieben hatte. Der Zug wurde vom
Bahnmeister begleitet, und es war seitens des
Fdl beabsichtigt, den Zug nach Behebung des
Schienenbruches (Anlegen eines Laschenver
bandes) nach dem Nachbarbf weiterfahren zu
lassen.

Nach Ankunft des Zuges hei der Schadens-
stelle stellte der Bahnmeister fest, daß die 13e-
hebung des Schienenbruches nicht vor etwa 4—
5 Stunden beendet sein werde. Der Güterzug
mußte deshalb wieder zurückschiehen und erlitt
eine erhebliche Verspätung.

2



1. Stück Seite 5

War das Verhalten des Fdl bzw. der Zug-
überwachung in den geschilderten Fällen richtig?

Nein! Im ersten Fall hätte der Fdl trotz
Meldung des Tfz- und Zugführers, daß das Gleis
an der Bruchstelle mit 10 km/h befahrbar sei,
dennoch keine Zugfahrt zulassen dürfen, ohne
vorher den zur Beurteilung hefugten Bedienste
ten befragt zu hahep.

Im zweiten Falle durfte der Fd[ nach Erhalt
der Meldung des Zugführers über einen vermut
lichen Schienenbruch keinesfalls weitere Zugfahr
ten ohne V-Befehl über die Schadensstelle zulassen.
Auch war es falsch, daß ihn die Zugüberwachung
zum Einlassen eines Zuges in das wegen des Schie
nenbruches gesperrte Streckengleis veranlaßte, da
zu diesem Zeitpunkt noch niemand Kenntnis hatte,
ob die Schadensstelle befahren werden durfte bzw.

4. Sie alle schwiegen!

Am 3. Februar 1967 fuhr ein ‘l‘fz-Führer
von seinem Wohnort nach Bf 5., um dort am
4. Februar um 4.55 Uhr seinen l)ienst bei einem
Güterzug anzutreten. Noch vor der Ilinfahrt zum
Bf 5. trank er ‘/J 1 Wein. Nach Ankunft im Zug-
ausgangsbf begab sich der Tfz-Führer in einen
benachbarten Ort zu Verwandten, hei denen er

C
angeblich keine alkoholischen Getränke zu sich
nahm. Als er nach 5. zurückgekehrt war, suchte
er noch eine Tanzunterhaltung auf, wo er i
Wein getrunken haben will. Tatsache ist, daß
er um 2.00 I1hr vom Fdl des 13f 5. im ange
heiterten-.Zustand gesehen woide. Dieser teilte
seine Wahrnehmung um 4.00 (ihr dem Ma
schinenmeister der Zugförderungsstelle mit.

Dci‘ Tfz—Führer erschien kurz darauf hei
seiner Dienststelle, me[dete seinen Dienstantritt
und fuhr mit dem ‘I‘fz an den Zug. Während der
anschließenden Zugfahrt in Richtung Bf II. nickte
er mehrmals ein und mußte jedesmal vom
Lokomtivheizer geweckt rerdei,

Nach Ankunft im Zwischenbf II. forderte
der Tfz-Pührer seinen nicht rrgl erberechtigten
heizer auf, das l‘fz während der vorzunehmenden
Verschuharbeiten zu führen. Da er selbst auf
einem Stocken schlief, ging dci \eisthiili
schleppend vor sich. Dci Zugfühier des tiütei—
zuges vermutete deshalb Alkoholisierung des
Tfz-Führers und meldete seine Wahrnehmung

wie lange die Schadensbehebung in Anspruch
nehmen würde.

Wir erinnern daher an folgendes:
In den Zusatzbestimmungen zur DV B 51,

ZOV 37, ist enthalten, daß nur ein geprüfter Be
diensteter des Bau- und Bahnerhaltungsdienstes
also z. B. ein Gleisaufseher, Gleismeister oder
deren faehteehnischer Vorgesetzter beurteilen
kann, oh eine Bruchstelle befahrbar ist.

Es ist selbstverständlich, daß jeder Bedien
stete, der einen Schienenbruch feststellt, diesen
gemäß DV V 3, Punkt 559, sofort der am
schnellsten erreichbaren Verkehrsstelie (Bf, Bl,
Sehrankenposten) zu melden hat. Ist ein Zug
bereits unterwegs, so ist er anzuhalten und der
Zugführer vom Sachverhalt zu vei‘ständigen!

dem Bf-Vorstand. l)ieser bestieg den Führerstand
und traf dort den Tfz-Führer teilnahmslos in
sieh zusammengesunken, sitzend an. Der Bf-Vor
stand blieb daraufhin am Führerstand und über
mittelte die auf der Heizerseite gegebenen Ver
schubsign al e dem Lokomotivheizer.

Nach Beendigung der Versehubarbeiten for
derte der Bf-Vorstand heim Masehinenmeister in
5. einen Ersatz-Tfz-Führer an, wobei er mit ihm
vereinbarte, über den Vorfall keine Meldung zu
erstatten. Auch der Fdl des Bf H. wußte von
dem Verdacht auf i‘runkenheit des Tfz-Führers,
gab aber ebenso wie der Zugführer des Güter
zuges keine Meldung ah.

Der lirsatz—Tfz—I/ührcr beließ den alkoholi—
sierten Kollegen während der Weiterfahrt auf
dem Führerstand des Tfz.

Der geschilderte schwere Anstand wurde
erst 3 Tage später der Bundeshahndirektion be
kannt, worauf genaue Erhebungen einsetzten. Da
bei wurden folgende Verstöße festgestell 1:

Der Tfz-Führer des Güterzuges setzte sich
vor Dienstantritt durch den Konsum alkoholi
schei‘ Getränke in einen Zustand, in dem eine
betriebssichere und ordnungsgemaße Durchfüh
rung seiner Dienstohliegenheiten nicht mehr ge
währleistet war. Überdies trat er den Dienst.
unausgeruht an, übertrug die Führung des Tfz

Hinweis zu Punkt 99 der DV V 3:

Das im Verkehrs-LJnterniehtsblatt 10/1967 unter lfd. Nr. 71 und im Verkehrs-Unterrichts-
blatt 11/1967 unter lfd. Nr. 80 bei den Gefahrzetteln Ni‘. 4, 5, 6 A, 6 B, 6 C und 6 D unter
Bezug auf Punkt 99 der DV V 3 ausgesprochene Verbot: „Abstoßen und Abrollen verboten, auch
keinen Anprall anrollender Fahrzeuge aussetzen,“ ist im vorgenannten Punkt noch nicht enthalten.
Ergänzung der DV V 3 erfolgt im nächsten Beeichtigungsblatt.
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seinem nicht reglerberechtigten Heizer und hielt
sich während der Weiterfahrt des Güterzuges von
H. nach G. unbefugt auf dem Tfz auf.

Ausnahmsweise sei hier die von der Dienst
trafkammer über den Tfz-Führer verhängte
Strafe angeführt: „Geldstrafe im Ausmaß von
10 0/ des monatlichen Bruttogehaltes auf die
Dauer von 12 Monaten!“

Der Masuhinenmeis [er der Zugförderungs
stelle S. hatte es verabsäumt, dem Tfz-Führer
wegen Verdachtes auf Trunkenheit die Dienstes-
ausübung zu untersagen, die Trunkenheitsfest
stellung zu veranlassen und die vorgeschriebenen
Meldungen zu erstatten.

Der Lokomotivheizer des Güterzuges hatte
es unterlassen, Meldung wegen Verdachtes auf

5. Unfälle beim Aussteigen

(Beitrag eines Fachbeamten dci‘ BBDion Villach)

Schi‘ häufig wieder stürzen Pahrgäste beim
Verlassen haltender Reisezüge in Bf von den
Trittbrettern dci‘ Personenwagen, weil aus Ver
schulden nachlässiger oder gedankenloser Be
dienstetei‘ Züge an Stellen zum Stillstand kom
men, wo der Abstand vom untersten Tritthrett
dei‘ Wagentreppe bis zur Gehfläche des Bahn
steiges zu groß ist.

Von derartigen Unfällen sind überwiegend
ältere Personen betroffen und hier wieder Prauen
die beim Aussteigen wegen mitgetragener Ge
päckstücke, Korpulenz oder Ungeschicklichkeit
den abnormalen und eine Unfallquelle ersten

1. Stück

Trunkenheit des Tfz-Führers zu erstatten. Außer
dem führte er unbefugt das Tfz beim Verschub
im Bf II.

Bf-Vorstand und Fdl des Bf H. unterließen
sowohl die Durchführung der Trunkenheitsfes t
stellung als auch die Abgabe der vorgeschrie
benen Meldungen.

I)er Zugführer des Güei‘zuges machte sich
ebenfalls mitschuldig, da auch er keine schrift
liche Meldung erstattete.

Schließlich lag noch ein Verstoß des Ersatz
Tfz-Ftihrers vor, der es duldete, daß der wegen
Verdachtes auf mangelnde Nüchternheit abge
löste Bedienstete auf dem Führerstand des Tfz
verblieb.

Ranges darstellenden I-löhenunterschied nicht
ungefährdet überwinden können bzw. hei
Dunkelheit oder ungenügender Beleuchtung den
Bahnsteig überhaupt nicht sehen und ohne
Schaffnerhilfe aussteigen, in der vagen lIoffnung,
daß schon nichts passieren wird.

Häufig ziehen sich hiehei diese bedauerns
werten Personen Körperverletzungen zu und for
dern dann von den ÖBB berechtigterweise eine
Entschädigung bzw. erhalten sie auch zu
gestanden, weil der zuständige Bedienstete nicht
für die Verhinderung eines solchen Personen
unfalles vorgesorgt hatte.

0

Nicht so, sondern so!
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Zwei aus der Masse dieser Unfälle heraus
gegi‘iffene Ereignisse werden folgend kurz dar
gestellt:

Ein einfahrender Personenzug wurde zum
Vorziehen über den planmäßigen Haltepunkt
veranlaßt, wodurch 2 an der Zugspitze gereihte
Personenwagen auf das vom Einfahrgleis ab
zweigende Verbindungsgleis gerieten und sich
hiedurch seitlich von der Bahnsteigkante ent
fernten; dadurch wurde eine Situation ge
schaffen, die ein gefahrloses Aussteigen der Fahr-
gäste nicht mehr ermöglichte. Ein im ersten
Wagen befindlicher Reisender versuchte von der
hinteren Wagentreppe auf den zirka 30 cm ent
fernten Bahnsteig hinüberzutreten, stürzte je
doch zwischen Bahnsteigkante und Wagen auf d‘is
Schotterbett des Gleises und zog sich ernste Ver
letzungen zu. Seine Schadcnersatzforderung be
lief sich auf S 13.000.

Im Bf R. wurden die Glei.sanlagen umgebaut;

‚—.
nicht abgedeckte Gruben und Vertiefungen be

I, fanden sich am Beginn des Bahnsteiggleises 1.
Obwohl der FdI beauftragt war, auf Gleis 1 ein-
fahrende Reisezüge außerhalb des Gefahren-
bereiches anhalten zu lassen, unterließ er den
noch das hiezu notwendige Umstellen des Kenn
zeichens „Haltepunkt“ und damit das Vorziehen
des Zuges. Eine aus dem letzten Wagen ausstei
gende Dame fiel in eine zirka 80 cm unter der

letzten Treppenstufe gelegene Baugrube und ver
letzte sich schwer.

In beiden Fällen haften die OBB lür er
littene Schäden, da es Sache der Eisenbahn ist,
Züge derart aufzustellen, daß alle Wagen am
Bahnsteig zu stehen kommen bzw. die ausstei
genden Fahrgäste die Wagen unversehrt verlassen
können. Die in Betracht kommenden schuldigen
Bediensteten hatten sich wegen unterlassener
Vorsorge zu rechtfertigen.

Um derartige Unfälle von Fahrgästen
künftighin möglichst zu vermeiden, müssen alle
beteiligten Bediensteten durch zweckmäßige und
rechtzeitig zu treffende Anordnungen für die
Sicherheit beim Zug sorgen. Es ist unverantwort
lich, wenn der Fahrgast am Ende seiner Eisen
bahnfahrt noch eine Körperverletzung hinnehmen
muß.

Daß derartige Unfälle vermeidbar sind, kann
im Zuge der Erhebungen in den meisten Fällen
festgestellt werden. Nicht nur der Schaden, den
Reisende bei derartigen Unfällen erleiden, ist
beträchtlich, auch das Ansehen der OBB wird
geschädigt.

Bf-Bedienstete und Zugbegleiter, helft mit,
damit unsere Bahnkunden sicher ans Ziel beför
dert werden. Ihr dient damit dem eigenen Betrieb
und schützt Euch außerdem vor Strafe und An
zeige wegen Gefährdung der körperlichen Sicher
heit.

6. Anforderung von I)icntbehelfen, Merkblättern und Dienstanwcungen des Beiriebsdiensws

Aus gegebenem Anlaß gehen wir bekannt,
daß u. a. folgende Diensthehelfe, Merkblätter und
Dienstanweisungen des Bctriebsdienstes hd den
Vorsehriltenbearheitern der Betriebsabteilung der
zuständigen BBDion und 7war

für BBDion Wien auf Klappe 4620
für BBI)ion Linz auf Klappe 1729
für BBDion Innsbruck auf Klappe 5352
für BBDion Villach auf Klappe 5447

anzufordri sind:

a) Dienstbehelfe

DB 600 Richtlinien für die Aufstellung der
Bahnhofdienstordnung;

I)B 601 Bestimmungen für die Aufstellung und
Bekanntgabe von Verkehrs- und Bau-
anweisungen (VBA) und der Übersicht
der vorübergehend eingerichteten
Langsamfahrstellen und sonstigen Be
sonderheiten (La);

l)B 61)3.01 Zusammenstellung der von der Signal-
und der Verkehrsvorschrift der Öster
reichischen Bundesbahnen abweichen
den Vorschriftenbestimmungen der
Ungarischen Staatseisenbahnen, soweit

sie für den Grenz- und Durchgangs
verkehr in Betracht kommen;

l)B 603.02 Auszug aus den Verkehrsdienstlichen
Vorschriften der Schweizerischen Bun
desbahnen, soweit deren Bestimmun
gen für die Ausführung des Verkehrs-
dienstes im Grenzverkehr in Betracht.
kommen;

l)B 603.03 Zusammenstellung der von der Signal-
und der Verkehrsvorschrift der Öster
reichischen Bundesbahnen abweichen
den Vorschriftenhestimmungen der
Tschechoslowakischen Eisenbahnen,
soweit sie für den Grenzverkehr in Be
tracht kommen;

DB 603,04 Vorläufige Dienstanweisung für die
Ausführung des Betriebsdienstes durch
das Personal der Österreichischen Bun
desbahnen im Gemeinschaftshahnhof
Brennero/Brenner;

DB 603.05 Dienstanweisung für die Ausführung
des Betriebsdicnstes durch das Personal
der Österreichischen Bundesbahnen in
den Gemeinschaftsbahnhöfen Tarvisio
Centrale und San Candido/Innichen;
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1)13 603.07 Zusammens teilung der von der Signal—
und der Verkehrsvorschrift der Öster
reichischen Bundesbahnen abweichen
den Vorschriftenhestimmungen der Ju
goslawischen Eisenbahnen, soweit sie
für den Grenzverkehr in Betracht
kommen;

DB 620

DB

Verschubfunkanlagen;

629.02 VeröffentlichiEirvon Wetterberichten
bzw. Wetter- und Schneeberichten in
Bahnhöfen.

b) Merkblätter

Merkblatt über die Lautsprecheranlage in Elek
trotriebwagenzügen;

LiOi.iLLaL1I Ifl.L ttfl

- Zugbeglerter;

:tL. .-i

-.

Merkblatt für die zur Abgabe des Signals 29 a
„Vorbeifahrt erlaubt“ besonders bestimmten
Bediensteten (in der Folge als „Signalgeber“
bezeichnet);

Merkblatt über die Verwendung und Anerken
nung des Internationalen Begleitsrheines
(Wagenausweises) im grenzüberschreitenden
Verkehr;

Merkblatt für die Durchführung von Fahrten
mit dem Unkrautvertilgungszug Nr. 3 (Bun

deshahndirektion Villach);

Merkblatt über die neue international vereinheit
lichte Kennzeichnung der Güterwagen und
über die Eintragung der neuen Wagennum
mcm im .Wagenausveis;

Merkblatt über die neue international vereinheit
lichte Kennzeichnung der Reisezugwagen und
über die Eintragung der neuen Wagennum
m ern im Wagenauswei s.

c) Dienstanweisungen

Bekanntmachung — Auszug aus dein Eisenbahn-
gesetz — Auszug aus der Eiscnhahn-Ver

—

kehrsordnung und den hiezu festgesetzten
Allgemeinen I3eförderu ngshcdingungen —

Besondere ()rdnungshestirnmungen (Wand
tafel);

Kampf der Verspätung (Wandtafel);
Auszug aus den Sicherheitsvorschriften (Wand

tafel);

Anleitung zur- Durchführung von Übungen gemäß
Punkt 36 der DV V 26;

Schild „Unfailmappe“;
Anleitung zur Aufstellung von Einsatzplänen

V 26, Punkt 25;

Richtlinien für die Meldung der in die Zuständig
keit eines Unfallbereiehsbahnhofes fallenden
außergewöhnlichen Ereignisse und deren Be
handlung V 26, Punkt 35, Anlage 3 (Wand
tafel);

Meldetafel zu den Punkten 129 und 1 31 der DV
V 26 — Anlage 24 (Wandtafel);

— nI
0

‘JwILILa.fl11L11..I1,

n.. ‘7. .C:tL

Vorläufige Bedienungsanweisung für Sprach
speicheranlagen Typ „Kleinrerorder“;

Vorläufige Bestimmungen über die Sicherung von
Eisenbahnkreuzungen hei Zugfahrten durch
Zugbegleiter;

Mappe „Behandlung von Trunkenheitsanständen“
(mit Einlagen — „Behandlung von Trunken
heitsanständen“ und „Richtlinien zur Fest
stellung der Nüchternheit“);

Bahnhofchronik;

Anleitung zur Führung des Auftragshuches;

Anleitung zur Führung des Vorschriften-Grund
hurhes;

Bezeichnung der im Anhang 1 zur DV V 22
angeführten Vorschriften

Sluzheno, Uputstvo za kvacilare i papucare (Aus
zug au der DV V 2, Signalvorsrhrift).

4,enJwzweisurn, c1c.‘c.4e s‘#79 k0i7 mi

.tVner bsiqeaAw/ndt9itetr ?cq 74v 6n/,, “tv

4?>‘tta&7CJ6$c4fl,# kC4 Wesf6/‘—(o/zt4at‘9 *6/‘

t3&v/rngt q&vnot/3 VUt5

-

Berichtigung

im „Sonderdruck — Sammlung der Erläuterungen zu den Dienstvorschriften V 2, V 3 und
V 28 (verlautbart im VUB)“ Ausgabe 1964 ist auf Seite 4 in der 1. Spalte „264 g“ zu ändern
auf „264 f“. Die gleiche Änderung ist auch auf Seite 7 in der 2. und 8. Zeile durchzuführen.
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